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 Veröffentlicht am 25.02.1999

Norm

StVO §82 Abs1

Rechtssatz

Unter den Begri2 der Benützung von Straßen zu gewerblichen Tätigkeiten zählt auch die Durchführung und

Abwicklung eines Verkaufsmarktes, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Tätigkeiten im Sinne der

Gewerbeordnung, sondern überhaupt um Tätigkeiten handelt, die auf einen Erwerb schlechthin abzielen.
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